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Noch ist die neue GOÄ nicht beschlos-
sen, nix ist � x. Ist das vielleicht der Grund, 
warum der Präsident der Bundesärzte-
kammer Dr. Reinhardt in den Organisa-
tionen immer noch Vertraulichkeit bzgl. 
des Entwurfes einfordert? Oder fürchtet er 
Druck von der ärztlichen Basis, wenn diese 
ungeschminkt und unge� ltert erfährt, mit 
welchen „Segnungen“ eine GOÄneu ver-
bunden wäre?

Die BZÄK ist gut beraten, auf die zahn-
ärztliche Basis zu hören. Eine zu kompro-
missreiche Vorarbeit brächte nämlich ge-
nau das Dilemma Reinhardts mit sich: Am 
Ende muss man die große Kröte schlucken, 
um sich nicht in der Öffentlichkeit lächer-
lich zu machen.

Ich bin ein Freund von klaren Positionen: 
Als vertrauensbildende Maßnahme durch 
das BMG bedarf es vor Beratungen zu 
einer GOZneu einer Anpassung des Punkt-
wertes an die Realitäten der In� ations-
entwicklung seit 1988. Mit 11 Pfennigen 
in „Verhandlungen“ zu gehen, lässt für ein 
späteres Ergebnis nichts Gutes erwarten.

Aus meiner Sicht müssen auch Steige-
rungsfaktoren, Analogberechnungen und 
der § 2 GOZ für unantastbar erklärt wer-
den. Eine weitere unumstößliche Forde-
rung muss eine automatische Dynami-
sierung des Punktwertes sein.

Aus der GOZ 2012 sollte man gelernt ha-
ben. Vielleicht ist es besser, mit einer alten 
GOZ weiterzuarbeiten, als mit einer neuen 
GOZ zu schlechteren Bedingungen.

Egal wie, die jetzige Situation wird wohl 
noch einige Jahre bestehen, der Prozess 
der GOÄneu hat über zehn Jahre gedau-
ert. Bis dahin bleibt uns die Freiheit, unser 
Honorar nach § 2 GOZ selbst zu gestalten. 
Davon müssen wir (noch) mehr Gebrauch 
machen. Wie das geht, zeigt die GOZ ON 
TOUR.

Herzlichst Ihr 

Dr. Alexander Hartmann 

Mitglied des GOZ-Senats der BLZK

Bemerkungen von 
Dr. Alexander Hartmann

politik BLZK

18 BZB Juli/August 2025


